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W eiterhin  m ußte audi bei den A ngeklagten nach dem Um fange der 
T athandlungen  und  nach dem G rad der G esellschaftsgefährdung, die 
durch die H andlungen d er einzelnen A ngeklagten ausgelöst w urde, im 
S trafm aß d iffe renziert werden.

Bei allen A ngeklagten m ußte berücksichtigt w erden, daß sie eine e r 
hebliche E insatzbereitschaft fü r  unseren w irtschaftlichen A ufbau zeigten. 
T rotz alledem  folgte der Senat dem A nträge des V ertrete rs des Bezirks
staatsanw alts bei jedem  der A ngeklagten, da dieser in  seinen A nträgen 
alle M ilderungsgründe fü r  die A ngeklagten m it einbezogen hatte .

Durch diese erkann ten  S trafen  soll den A ngeklagten klargem acht w er
den, daß die als A ngehörige d er A rbeiterklasse nicht u n b estra ft gegen 
die In teressen  und  Belange der W erk tätigen  sich vergehen dürfen .

gez. Bachert gez. Lasch gez. K rause
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